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Informationen zur Beantragung eines Deckscheins

Der Deckschein ist ein kostenpflichtiges Formular. Nach Einzahlung der Gebühr in Höhe von 
61 €/Deckschein auf das Konto der Zuchtbuchstelle, unter Angabe des Namen des Rüden
sowie der Zuchtbuchnummer, erhält der Deckrüdenbesitzer den Deckschein automatisch auf 
dem Postweg. 

Bankverbindung der Zuchtbuchstelle 

Volksbank Düren
Ko-Nr:  6613 1510 26, BLZ:  3826 0082
IBAN:  DE65 3826 0082 6613 1510 26
BIC:  GENODED1EVB

Die Übergabe des Deckscheins an den Züchter erfolgt möglichst unverzüglich im Rahmen der 
gegenseitigen Vereinbarung (spätestens direkt nach der Geburt der Welpen) zwischen 
Deckrüdenbesitzer und Züchter. Den ausgefüllten und unterschrieben Deckschein reicht der 
Züchter mit den Wurfeintragungsunterlagen über den Landesgruppenzuchtwart an die 
Zuchtbuchstelle ein. 

Deckrüden haben pro Jahr 5 Deckakte frei (§ 8 d) KlM Zuchtordnung). 
Das Deckjahr beginnt am 1. August eines jeden Jahres und endet am 31. Juli.  

Der Deckrüdenbesitzer ist verpflichtet, das Jahrgangszuchtbuch des Zuchtjahres gegen 

Gebühr in Höhe von 30 € abzunehmen, in dem sein Rüde im Zuchteinsatz war (§ 29 KlM
Zuchtordnung). Das Jahrgangszuchtbuch wird dem Deckrüdenbesitzer im April des darauf 
folgenden Jahr automatisch per Rechnung zugesandt. 




